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Bundesratswahl vom 10. Dezember 2008. Medienakkreditierungen 

Bundesratswahlen sind stets mit einer starken Medienpräsenz im Bundeshaus verbunden.  

Um einen reibungslosen Wahlverlauf und akzeptable Arbeitsbedingungen für die 
Medienschaffenden zu gewährleisten, sind die Akkreditierungen kontingentiert. Es wurde 
eine weitere Massnahme getroffen, um die Identitätsfeststellung der akkreditierten Personen 
zu erleichtern: 

Während der Bundesratswahl ist für den Zugang zum Parlamentsgebäude ein 
spezieller Badge erforderlich. Alle anderen Ausweise sind während der 
Bundesratswahl nicht gültig. Der Badge berechtig auch am Vortag (9.12.08, ca. 14.00), 
nach Ende der Ratsdebatten, zum Zutritt zum Parlamentsgebäude. 

Akkreditierungskontingent für Printmedien 
Somit müssen auch die fest akkreditierten Vertreter/innen der Printmedien (Ausweis C) 
diesen speziellen Badge anfordern. Für Publikumsmedien (Print), wird ein Zusatzkontingent 
von 35 Badges reserviert, und zwar einer je Publikation. Regionalausgaben gelten nicht als 
eigene Medien und berechtigen deshalb nicht zu zusätzlichen Zutrittsausweisen. Sollten 
nach dem Meldeschluss vom 26. November 2008 noch Badges vorhanden sein, können pro 
Medium weitere Ausweise abgegeben werden, und zwar in der Reihenfolge der 
Gesuchseingänge. Fachpublikationen sowie die Vereins- und Parteipresse haben keinen 
Anspruch auf Zutrittsausweise. 
Für selbstständige Onlineportale ist ein Kontingent von maximal 10 Badges reserviert 
(maximal ein Badge pro Medium, in der Reihenfolge der Anmeldung). 

Akkreditierungskontingent für private elektronische Medien 
Die privaten elektronischen Medien haben Anspruch auf maximal zwei Badges pro Radio- 
oder Fernsehsender. Für die Regionalgefässe eines Senders werden keine zusätzlichen 
Badges ausgestellt. 

In der Wandelhalle ist eine mobile Kamera je Fernsehsender erlaubt. Weitere technische 
Installationen sind nicht möglich.  
Für die Vertreter/innen der privaten elektronischen Medien werden im Medienzentrum rund 
20 Arbeitsplätze eingerichtet. Die interessierten Medien können sich nach Erhalt der 
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Akkreditierungsbestätigung für technische Fragen direkt an Herrn Ivo Bühler wenden 
(031 / 322 92 47). 

Keine zusätzlichen Akkreditierungen für Fotografen 
Die Bundeshausfotografen bilden streng begrenzte « Pools » unter der Verantwortung der 
Vereinigung der Bundeshausfotografen. Es werden keine zusätzlichen Akkreditierungen 
gewährt. Spezielle Bedürfnisse von Redaktionen sind an den Präsidenten der Vereinigung, 
Lukas Lehmann, zu richten (079 / 653 55 14). 

Akkreditierung der SRG 
Für die Akkreditierung des SRG-Personals ist ein spezielles Kontingent von Badges 
reserviert. 

Akkreditierungsstelle 
Das Akkreditierungsformular kann auf der Homepage des Parlamentes www.parlament.ch 
heruntergeladen werden; hier finden sich weitere Dokumente zur Bundesratswahl. Die 
Medien werden gebeten, für die ihnen zustehenden Akkreditierungen nur ein Gesuch zu 
stellen. Dieses Gesuch ist bis zum 26. November 2008 (Datum des Poststempels) an den 
Informationsdienst der Parlamentsdienste, 3003 Bern (information@pd.admin.ch) 
einzureichen. 

Zustellung der Badges 

Die Medien werden schriftlich über ihre Akkreditierung zu der Bundesratswahl informiert und 
die Badges werden ihnen bis zum 9. Dezember 2008 per Post zugestellt. Die 
Bundeshauskorrespondentinnen und –korrespondenten können ihren Badge am Schalter 
des Medienzentrums gegen Quittung abholen. 
 

Journalistentribüne 
Für die Vergabe der Plätze auf den Journalistentribünen ist die Vereinigung der 
Bundeshausjournalistinnen und –journalisten zuständig. 


